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Vollmacht 
 
 
des   
 
 
In der Strafsache 
 
wg.  
 
 
Az.: __________________________________ 
 
erteile ich Rechtsanwalt Armin Wahlenmaier, Ulmer Str. 127, 73054 Eislingen 
 
Vollmacht. 
 
Die Vollmacht wird erteilt, zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen, 
Adhäsionsverfahren und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) einschließlich der 
Vorverfahren sowie für den Fall der Abwesenheit zur Vertretung nach § 411 Abs. 2 StPO 
und mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 233 Abs. 1, 234 StPO, zur Stellung 
von Straf- und anderen nach der Strafprozessordnung zulässigen Anträgen und von 
Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, 
insbesondere im Beitragsverfahren. 
 
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Nebenklage, Privatklage 
und Widerklageverfahren. Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu 
bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu 
übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu 
verzichten, Geld, Wertsachen, Urkunden, Kautionen und Bußgeldzahlungen 
entgegenzunehmen und zu quittieren sowie Akteneinsicht zu nehmen. 
 
Die Kostenerstattungsansprüche und andere Ansprüche des Auftraggebers gegenüber 
dem Gegner, der Justizkasse oder sonstigen erstattungspflichtigen Dritten werden in Höhe 
der Kostenansprüche des beauftragten Rechtsanwalts an diesen abgetreten, mit der 
Ermächtigung, die Abtretung im Namen des Auftraggebers dem Zahlungspflichtigen 
mitzuteilen. Von den Beschränkungen des § 181 BGB (Verbot des Insichgeschäfts) ist der 
Bevollmächtigte befreit. 
 
 
 
 
 
 
Ort/ Datum       Unterschrift 
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